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Wahl des Vorstandes:

Vorstandsmitglieder werden von den Verbandsausschussmitgliedern ihrer 
Stimmgruppe gewählt.

Für die Verbandsausschussmitglieder der jeweiligen Stimmgruppe wählbar ist jedes 
geschäftsfähige Mitglied ihrer Stimmgruppe, das sich bis 4 Wochen vor dem 
Wahltermin schriftlich oder in Textform beim Verband als Wahlkandidat benannt 
hat. Natürliche Personen sind nur wählbar, wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl das 
70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Mitgliedschaft im 
Verbandsausschuss schließt die Wählbarkeit zum Vorstandsmitglied aus. 

Zeitpunkt der Wahl wird vom Wahlvorsteher bestimmt. 

Wahlvorsteher ist der noch amtierende Vorstandsvorsitzende/ Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende. 

Sitze ihrer Stimmgruppe entfallen auf die Gewählten der Stimmgruppe in der 
Reihenfolge der meisten auf sie vereinigten Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das vom Wahlvorsteher zu ziehende Los. 
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Wahl des Vorstandsvorsitzenden und des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzende:

Der Vorstandsvorsitzende und der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende werden 
von den Verbandsausschussmitglieder in zwei getrennten Wahlgängen gewählt. 

Sie gehören unterschiedlichen Stimmgruppen an. Für die 
Verbandsausschussmitglieder wählbar ist jedes gewählte Vorstandsmitglied, das 
sich bei der Benennung als Wahlkandidat gleichzeitig für die Wahl zum 
Vorstandsvorsitzenden bzw. Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden benannt hat, 
auch wenn es die Wahl zum Vorstand noch nicht angenommen hat.  

Wahlvorsteher ist der noch amtierende Vorstandsvorsitzende/ Stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende. 

Gewählt ist, wer jeweils die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet zwischen den Wahlkandidaten, die im ersten 
Wahlgang die meisten Stimmen vereinigen konnten, eine Stichwahl; bei erneuter 
Stimmengleichheit vom Wahlvorsteher zu ziehendes Los. 
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Liste der benannten Wahlkandidaten wird 4 Wochen vor dem Wahltermin in den 
Geschäftsräumen des Verbandes ausgelegt. 

Einwendungen müssen spätestens 14 Tage vor dem Wahltermin schriftlich oder in 
Textform angemeldet sein. Über Einwendungen entscheidet der Wahlvorsteher. 
Verspätete Einwendungen werden nicht berücksichtigt.

Wahlvorsteher lädt Verbandsausschussmitglieder und Wahlkandidaten zum 
Wahltermin zu einer Verbandsausschusssitzung. 

Gewählt wird im Rahmen der Verbandsausschusssitzung durch Handzeichen; sonst 
in geheimer Wahl durch Stimmzettelabgabe. 

Bekanntmachung des Wahltermins erfolgt 12 Wochen vor dem Wahltermin.
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Über das Wahlergebnis erstellt der Wahlvorsteher in der Ausschusssitzung eine 
Niederschrift.  

Anwesende Gewählte erklären in der Ausschusssitzung, ob sie die Wahl annehmen. 

Nicht anwesende Gewählte werden vom Wahlvorsteher innerhalb von 2 Wochen 
nach Erstellung der Niederschrift schriftlich über ihre Wahl informiert. Diese 
Gewählten erklären innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Mitteilung 
schriftlich gegenüber dem Wahlvorsteher, ob sie ihre Wahl annehmen. Nicht 
fristgerechte Annahmeerklärung kommt der Nichtannahme der Wahl gleich. 

Das Wahlergebnis ist innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf der Fristen öffentlich 
bekanntzumachen und der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Die neu gewählten Vorstandsmitglieder treten innerhalb von 8 Wochen nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu einer konstituierenden Vorstandssitzung 
zusammen. 
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Die Wahl hat in folgenden 
Schritten zu erfolgen:

Sammlung der 
Wahlvorschläge für 

Vorstandsmitglieder und 
deren Vertreter für jede 

Mitgliedergruppe getrennt

Abstimmung in getrennten 
Wahlgängen je 

Mitgliedsgruppe für jeden 
Vorstandsposten und jeden 

Vertreterposten 

Gegebenenfalls: 
Niederlegung eines Amtes 

im Ausschuss

Annahme der Wahl durch 
die Gewählten

Wahl des 
Vorstandsvorsitzenden und 

des stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden aus 
dem Kreis der gewählten 

Vorstandsmitglieder durch 
alle Ausschussmitglieder

Achtung: Benennung als 
Wahlkandidat für Vorsitz 
bzw. Stellvertretung muss 

gleichzeitig mit Benennung 
als Wahlkandidat erfolgen!



Vorstand als Organ des Verbandes

Er wird nach Gruppen aus dem 
Ausschuss gewählt, d. h. 

• 12 Ausschussmitglieder der 
Städte u. Kommunen wählen 
3 Vorstandsmitglieder und 
jeweils 1 Vertreter

• 6 Ausschussmitglieder der 
Uferanlieger wählen 
2 Vorstandsmitglieder und 
jeweils 1 Vertreter

• 2 Ausschussmitglieder der 
Erschwerer und 
Vorteilhabenden wählen 1 
Vorstandsmitglied und 1 
Vertreter.

Beispiel: 

6 Ausschussmitglieder für Uferanlieger 
wählen:

• Wahl: 1. Vorstandsposten

• Wahl: 2. Vorstandsposten

• Wahl: Vertreter für 1. 
Vorstandsposten

• Wahl: Vertreter für 2. 
Vorstandsposten
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Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand beschließt insbesondere über:

 Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung der Satzung, des Unternehmens, des 
Plans oder der Aufgaben des Verbandes

 Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern 

 Aufstellung des Haushaltsplans sowie des Nachtragshaushaltsplans

 Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten

 Aufstellung der Jahresrechnung und Weiterleitung an die Prüfstelle

 Anstellung und Entlassung des Geschäftsführers einschl. seiner Vergütung und 
Entschädigung

 Geschäfte innerhalb und außerhalb der laufenden Verwaltung, die einen Betrag 
von 50.000,- € übersteigen

 Aufstellung der Geschäftsordnung
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Auszug Satzung zur Vorstandswahl

§ 17 Wahl des Vorstands (zu § 53 WVG)

(1) Die Vorstandsmitglieder werden von den Verbandsausschussmitgliedern ihrer Stimmgruppe in einem Wahlgang gewählt.

(2) Für die Verbandsausschussmitglieder der jeweiligen Stimmgruppe wählbar ist jedes geschäftsfähige Mitglied ihrer Stimmgruppe, das sich bis 4 Wochen vor dem 
Wahltermin schriftlich oder in Textform beim Verband als Wahlkandidat benannt hat. Natürliche Personen sind nur wählbar, wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl 
das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Mitgliedschaft im Verbandsausschuss schließt die Wählbarkeit zum Vorstandsmitglied aus. 

(3) Der genaue Zeitpunkt der Wahl wird vom Wahlvorsteher bestimmt. Er liegt jeweils in der Mitte der Wahlperiode des Verbandsausschusses. Wahlvorsteher ist der 
noch amtierende Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der noch amtierende Stellvertretende Vorstandsvorsitzende. 

(4) Die Bekanntmachung des Wahltermins erfolgt mindestens 12 Wochen vor dem Wahltermin gem. § 40. Sie muss Ort und Zeitpunkt der Wahl sowie den Hinweis auf 
das Benennungsrecht als Wahlkandidat nach §§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 2 enthalten.

(5) Die Liste der benannten Wahlkandidaten wird 4 Wochen vor dem Wahltermin in den Geschäftsräumen des Verbandes ausgelegt. Einwendungen gegen diese Liste 
müssen spätestens 14 Tage vor dem Wahltermin schriftlich oder in Textform angemeldet sein. Über die Einwendungen entscheidet der Wahlvorsteher. Verspätete 
Einwendungen werden nicht berücksichtigt. 

(6) Der Wahlvorsteher lädt die Verbandsausschussmitglieder und die Wahlkandidaten zum Wahltermin zu einer Verbandsausschusssitzung. Die Ladung erfolgt gem. 
§ 14 Abs. 1. Sie enthält die Liste der Wahlkandidaten.

(7) Gewählt wird, nach Selbstvorstellung der anwesenden Wahlkandidaten, wenn kein Verbandsausschussmitglied vor der Wahl widerspricht, im Rahmen der 
Verbandsausschusssitzung nach Abs. 6 durch Handzeichen; sonst in geheimer Wahl durch Stimmzettelabgabe. 
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Auszug Satzung zur Vorstandswahl

§ 17 Wahl des Vorstands (zu § 53 WVG)

(8) Die Sitze ihrer Stimmgruppe entfallen auf die Gewählten der Stimmgruppe in der Reihenfolge der meisten auf sie vereinigten Stimmen. Bei Stimmengleichheit von 
Wahlkandidaten innerhalb einer Stimmgruppe entscheidet zwischen diesen das vom Wahlvorsteher zu ziehende Los über die Reihenfolge. 

(9) Über das Wahlergebnis erstellt der Wahlvorsteher in der Ausschusssitzung nach Abs. 6 eine Niederschrift. Die Niederschrift über die Wahl ist als Anhang zur 
Ergebnisniederschrift nach § 15 Abs. 3 über die Ausschusssitzung beizufügen. 

(10) Anwesende Gewählte erklären in der Ausschusssitzung nach Abs. 6, ob sie die Wahl annehmen. Nicht anwesende Gewählte werden vom Wahlvorsteher innerhalb 
von 2 Wochen nach Erstellung der Niederschrift schriftlich über ihre Wahl informiert. Die Nachweispflicht obliegt dem Wahlvorsteher. Diese Gewählten erklären 
innerhalb von 2 Wochen nach Eingang der Mitteilung schriftlich gegenüber dem Wahlvorsteher, ob sie ihre Wahl annehmen. Eine nicht fristgerechte 
Annahmeerklärung kommt der Nichtannahme der Wahl gleich. Die Nachweispflicht obliegt dem gewählten Mitglied.

(11) Das Wahlergebnis nach Abs. 10 ist innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf der Fristen nach Abs. 10 gem. § 40 öffentlich bekanntzumachen und der Aufsichtsbehörde 
anzuzeigen.

(12) Die neu gewählten Vorstandsmitglieder treten innerhalb von 8 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu einer konstituierenden Vorstandssitzung 
zusammen. Die Ladung erfolgt gem. § 22 Abs. 1.
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Auszug Satzung zur Vorstandswahl

§ 18 Wahl des Vorstandsvorsitzenden und des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden (zu § 53 WVG)

(1) Der Vorstandsvorsitzende und der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende werden von den Verbandsausschussmitgliedern in der Ausschusssitzung nach § 17 
Abs. 6 in zwei getrennten Wahlgängen gewählt. Sie gehören unterschiedlichen Stimmgruppen an.

(2) Für die Verbandsausschussmitglieder wählbar ist jedes in der Ausschusssitzung nach § 17 Abs. 6 gewählte Vorstandsmitglied, das sich bei der Benennung als 
Wahlkandidat nach § 17 Abs. 2 gleichzeitig für die Wahl zum Vorstandsvorsitzenden bzw. zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden benannt hat, auch 
wenn es die Wahl zum Vorstand noch nicht angenommen hat. 

(3) Wahlvorsteher ist der noch amtierende Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der noch amtierende Stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

(4) Gewählt wird, wenn kein Verbandsausschussmitglied vor der Wahl widerspricht, im Rahmen der Verbandsausschusssitzung nach § 17 Abs. 6 durch Handzeichen; 
sonst in geheimer Wahl durch Stimmzettelabgabe. 

(5) Gewählt ist, wer jeweils die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet zwischen den Wahlkandidaten, die im ersten Wahlgang die 
meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten, eine Stichwahl, bei erneuter Stimmgleichheit das vom Wahlvorsteher zu ziehende Los.

(6) § 17 Abs. 9 bis 11 gelten entsprechend.

§ 19 Abberufung von Vorstandsmitgliedern (zu § 53 WVG)

(1) Der Verbandsausschuss kann einzelne Vorstandsmitglieder nur aus Rechtsgründen mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner satzungsmäßigen 
Verbandsausschussmitgliederzahl abberufen.

(2) Ein Antrag auf Abberufung muss schriftlich gestellt werden und von mindestens der Hälfte der satzungsmäßigen Verbandsausschussmitgliederzahl unterzeichnet 
sein.

(3) Zu der Verbandsausschusssitzung, in der über diesen Antrag entschieden werden soll, darf nicht mit verkürzter Ladungsfrist geladen werden.

(4) Die Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Abberufung steht unter dem Vorbehalt, dass die Aufsichtsbehörde ihr nicht innerhalb 
eines Monats nach Eingang der Anzeige unter Angabe von Gründen widerspricht. 

(5) Der Abberufungsbeschluss des Verbandsausschusses kann vom abberufenen Vorstandsmitglied durch Klage vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden. Die 
Anfechtungsklage entfaltet aufschiebende Wirkung.
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Auszug Satzung zur Vorstandswahl

§ 20 Amtszeit des Vorstandes, des Vorstandsvorsitzenden und des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden (zu § 53 WVG)

(1) Die Amtszeit des Vorstandes, des Vorstandsvorsitzenden und des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Ablauf der 
Fristen nach §§ 17 Abs. 10 bzw. 18 Abs. 6. Der Vorstand bleibt grundsätzlich bis zum Ablauf der Fristen nach §§ 17 Abs. 10 bzw. 18 Abs. 6 der nächsten 
Vorstandswahl im Amt.

(2) Wenn ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit ausscheidet oder ein gewähltes Verbandsmitglied seine Wahl zum Vorstandsmitglied bzw. Vorstandsamt nicht 
fristgerecht annimmt, rückt derjenige für den Rest der laufenden Amtszeit nach, der bei der letzten Stimmabgabe für die Wahl des Vorstandes bzw. des Amts 
innerhalb des Vorstandes in der Stimmgruppe der Ausscheidenden, bzw. der Wahl des Vorstandsvorsitzenden bzw. der Wahl des Stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden, die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte und bisher nicht Mitglied im Vorstand ist bzw. nicht im benannten Vorstandsamt 
vertreten ist. Abwesenheitsnachrückungen nach Abs. 3 bleiben hierbei unberücksichtigt. Trifft dies auf kein Verbandsmitglied zu, finden innerhalb der betroffenen 
Stimmgruppe nach §§ 17 bzw. 18 Nachwahlen nur für die Nachbesetzung statt. Das Ergebnis dieser Nachwahl tritt soweit an die Stelle des in Satz 1 geregelten 
Verfahrens. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder bleiben bis zum Ablauf der Fristen nach § 17 Abs. 10 der Nachwahl im Amt.

(3) Wenn ein Vorstandsmitglied aufgrund Abwesenheit lediglich an der Ausübung seines Amtes gehindert sein wird, so teilt es dies dem Verband unverzüglich 
schriftlich oder in Textform mit. Es rückt derjenige für den Zeitraum der Abwesenheit entsprechend nach, der bei der letzten Stimmabgabe für die Wahl des 
Vorstandes, in der Stimmgruppe des Abwesenden, die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte und bisher nicht Mitglied im Vorstand ist. Der Nachrücker wird 
durch den Verband benachrichtigt. Abs. 2 Satz 3 und 4 gelten entsprechend. 

§ 21 Aufgaben des Vorstandes (zu §§ 51, 54 WVG)

(1) Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte des Verbandes, zu denen nicht durch Gesetz oder Satzung der Verbandsausschuss oder durch Geschäftsordnung der 
Geschäftsführer berufen ist.

(2) Der Vorstand beschließt insbesondere über

a) die Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung der Satzung, des Unternehmens, des Plans oder der Aufgaben des Verbandes,

b) die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern gem. §§ 23 Abs. 1, 24 Abs. 2 WVG,

c) die Aufstellung des Haushaltsplans sowie des Nachtragshaushaltsplans nach § 9 Abs. 1, §§ 2 bis 6 NRW AGWVG, 

d) die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten,

e) die Aufstellung der Jahresrechnung gem. § 11 NRW AGWVG und Weiterleitung an die vom Verbandsausschuss bestimmte Prüfstelle,

f) die Anstellung und Entlassung des Geschäftsführers einschl. seiner Vergütung und Entschädigung,

g) Geschäfte innerhalb und außerhalb der laufenden Verwaltung, die im Einzelnen einen Betrag von 50.000,- € übersteigen,

h) die Aufstellung der Geschäftsordnung i.S.d. § 25 Abs. 2.
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Auszug Satzung zur Vorstandswahl

§ 22 Sitzungen des Vorstandes (zu § 56 WVG)

(1) Der Vorstandsvorsitzende, in dessen Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, lädt, sofern es die Verbandsgeschäfte oder 2 Vorstandsmitglieder 
fordern, jedoch mindestens zweimal im Jahr, die Vorstandsmitglieder und die Aufsichtsbehörde schriftlich oder in Textform mit mindestens zweiwöchiger Frist 
zu den Vorstandssitzungen ein. Er teilt mit der Ladung die Tagesordnung mit. Der Vorstandsvorsitzende kann bei Bedarf Dritte zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten der Sitzungen hinzuziehen.

(2) Die Ladungsfrist kann in dringenden Fällen auf 3 Tage verkürzt werden. In der Ladung ist darauf hinzuweisen.

(3) Der Vorstandsvorsitzende, in dessen Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, leitet die Vorstandssitzungen. Er hat Stimmrecht.

(4) An allen Sitzungen nimmt der Geschäftsführer teil.

§ 23 Beschließen im Vorstand (zu § 56 WVG)

(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vorstandsmitglieder. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. 
Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung der für die Mehrheit erforderlichen Stimmenzahl nicht mitgerechnet.

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der satzungsmäßigen Vorstandsmitgliederzahl anwesend ist. Ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen ist er beschlussfähig, wenn in der Ladung mitgeteilt worden ist, dass ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlossen wird.

(3) Auf schriftlichem oder textlichem Wege außerhalb von Vorstandssitzungen erzielte Umlaufbeschlüsse sind gültig unter den Voraussetzungen des Abs. 1, wenn alle 
Vorstandsmitglieder durch Zustimmung, Ablehnung oder Enthaltung ihre Willensbildung zum Ausdruck gebracht haben.

(4) Über die Sitzungen sind Ergebnisniederschriften zu fertigen. Diese sind vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Abwesenheit von der Sitzung vom 
Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, und einem Vorstandsmitglied zu unterschreiben und allen Vorstandsmitgliedern zuzuleiten.

(5) Die Vorstandsmitglieder haben – auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit – über die ihnen dabei bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
wahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen.
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Auszug Satzung zur Vorstandswahl

§ 24 Geschäfte des Vorstandsvorsitzenden, des Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und des Vorstandes (zu §§ 51, 54 WVG)

(1) Der Vorstandsvorsitzende, in Abwesenheit der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, führt den Vorsitz im Vorstand und im Verbandsausschuss. Ihm obliegen 
alle Geschäfte im Rahmen der Beschlüsse des Verbandsausschusses.

(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Sie sind dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, 
dass die Bestimmungen der Gesetze, Verordnungen und Satzung eingehalten und die Beschlüsse des Verbandsausschusses ausgeführt werden.

(3) Der Vorstandsvorsitzende unterrichtet in angemessenen Zeitabständen die Verbandsmitglieder in geeigneter Weise über die Angelegenheiten des Verbandes. 
Dazu gehören auch die Grundlagen der Beitragsbemessung im Rahmen der Veranlagungsregeln, insbesondere auch die Höhe der für das jeweilige 
Veranlagungsjahr geschätzten Kostensätze.
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